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1 	'F 151/86 

Sachverhalt und Antr1ge 

I. 	Auf die am 19. Oktober 1981 angemeldete und am 

12. Mai 1982 veröffentlichte europische Patentarimeldung 

tr. 81 108 508.3 ist mit Wirkung vom 29. Juni 1983 das 

europische Patent 0 051 200 erteilt worden. 

Gegen dieses Patent hat die Firma Gebrder Suizer Aktien-
gesellschaft, Winterthur (CH) Einspruch eingelegt mit der 

Begrtndung, daf der Gegenstand des Patents nicht patent-

fhig sei (Artikel 100 (a) EPU). Zur Stiltzung dieser Auf-

fassung hat sie auf die Druckschriften 

DE-A- 2 232 074 

DE-B- 1 053 259 und 

FR-A- 1 505 376 

Bezug genommen. Ferner hat sie nach Ablauf der Einspruchs-

frist noch die DE-B- 2 241 081 und die bekanntgemachte 
deutsche Patentanmeldung D 14 473 entgegengehalten. 

Nachdem die Einspruchsabteilung in einem Zwischenbescheid 

unter Hinweis auf den Stand der Technik nach der 

DE-A- 2 232 074 und der im Recherchenbericht genannten 
GB-A- 871 561 den Beteiligten mitgeteilt hatte, da( 

voraussichtlich mit dem Widerruf des Patents zu rechnen 

sei, hat sie dieses durch Entscheidung vom 12. März 1986 

widerrufen. 

Die Patentinhaberin (Beschwerdef1rerin) hat gegen diese 

&itscheidung am 9. Mai 1986 Beschwerde einge].egt und diese 

zug].eich begrndet. Auch die Beschwerdegebthr ist am sel-

ben Tag entrichtet worden. 
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2 	 T 151/86 

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) hat deni Vorbringen 	-. 
der Beschwerdeflhrerin un Schriftsatz vom 19. Septem-
ber 1986 widersprochen. Sie beantragt, die Beschwerde zu-
rVckzuweisen. 

In einer der Ladung zur mflndiichen Verhandiung beigefgten 
Mitteilung der Beschwerdekaznmer hat diese auf einige Un-
kiarheiten mm Anspruch hingewiesen. Ferner sind die Betei-
ligten darauf aufmerksam gemacht worden, daJ die beiden 
versptet genannten Druckschriften, nmiich die DE-B- 
2 241 081 und die bekanntgemachte deutsche Patentarunei-

dung D 14 473, nach Auffassung der Kammer nicht relevant 
seien und daher voraussichtiich nach Artikel 114 (2) nicht 
ber1kksichtigt wUrden. 

VI. 	kit Schreiben vom 29. September 1987, eingegangen am 
30. September 1987, hat die Beschwerdeflihrerin einen neuen 
Anspruch 1 und einen neuen Beschreibungteil eingereicht, 
der an die Stelle von Spaite 1, Zeilen 1 bis 43 der 
Streitpatentschrift treten soil. 

Sic beantragt mithin sinngem, die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben und das Patent mit den erteilten Unterla-
gen und den am 30. September 1987 eingegangenen Xnderungen 
aufrechtzuerhalten. 

In der mnd1ichen Verhandlung worn 22. Oktober 1987 hat die 
Beschwerdeftflirerin den vorstehenden Antrag als Bauptantrag 
aufrechterhalten. Iiiifsweise stelite sic den Antrag. das 
1tent mit einem in der mUndiichen Verhandiung Uberreich-
ten Anspruch 1, den Ansprchen 2 bis 7 gemIS Patent-
schrift, einer ebenfalis in der Verhandlung Uberreichten 
Beschreibung und den Zeichnungen gemIB Patentschrift auf-
rechtzuerhaiten. 
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3 	 T 151/86 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurlickweisung der Be-
schwerde sowohi im Hinblick auf den Haupt- als auch auf 
den Hilfsantrag der Beschwerdeflihrerin. Sie hat ihre Auf- 
fassung, wonach der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäL 
Hauptantrag nicht patentfähig sei, in der mUndlichen Ver-
handlung in erster Linie auf die im Recherchenbericht er-
wàhnte FR-A- 1 419 832 gestlitzt. Durch diesen Stand der 
Technik sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gernäL Hauptan-
trag im wesentlichen vorweggenommen und derjenige gemäf 
Hilfsantrag Verde durch ihn nahegelegt. 

VIII. Der Anspruch 1 gemU Hauptantrag hat folgenden Ivortlaut: 

Verteiler (1) fUr 'Jasser-Dampf-Mischungen in Zwangsdurch-
laufkesseln, mit einer Verteilertroznmel (4), in die em 
Zulaufrohr (2) fUhrt, und von der mehrere, unter einem 
Winkel zur Richtung des Zulaufrohres (2) angeordnete Ab-
laufrohre (15) ausgehen, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Verteilertrommel (4) eine ebene Praliplatte (10) aufweist, 
die rechtwinlclig zur Richtung des Zulaufrohres (2) liegt 
und deren Rand (12) symmetrisch zur Längsachse (8) des Zu-
laufrohres (2) und zu den EinmUndungen der Ablaufrohre 
(15) ist und ohne spitzen Umlenkwinkel zu den Ablaufrohren 
(15) f1hrt. 

Der Mispruch 1 gemä1 Hulfsantrag lautet wie folgt: 

Verteiler (1) fUr Wasser-Dampf-Mischuiigen in Zwangsdurch-
laufkesseln, mit einer Verteil.ertrommel (4), in die em 
Zulaufrohr (2) fUhrt, und von der mehrere, unter einem 
Winkel zur Richtung des Zulaufrohres (2) angeordnete Ab-
laufrohre (15) ausgehen, dadurch gekennzeichnet, daE die 
Verteilertrommel (4) eine ëbene Praliplatte (10) aufweist, 
die rechtwinklig zur Richtung des Zulaufrohres (2) liegt 
und deren Rand (12) symmetrisch zur Lngsachse (8) des Zu- 
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laufrohres (2) und zu den EinniUndungen der,Ablaufrohre 
(15) ist und unter einem kinkel von mehr ale 135 zu den 
Ablaufrohren (15) fUhrt, so daLi die Strinung ohne erneute 
Stbrung in die Ablaufrohre (15) gelangt. 

Entscheidungagrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 biB 108 sowie 
der Regel 64 EPU und ist zu1ssig. 

Der Anspruch 1 gemäC Bauptantrag kann schon deshalb nicht 
ale Grundlage fUr die kufrechterhaltung des Patents mit 
genderten Unterlagen in Betracht kommen, veil er den Ge-
genstand, fUr den Schutz begehrt wird, nicht deutlich ge-
nug angibt und auch Ausf1hrungsformen tmifaLit, die zur 125-
sung der gesteliten Aufgabe nicht geeignet sind und mithin 
nicht zur Erfindung gehören. Durch die in ibm enthaltene 
Wendung, daLi Oder Rand ... ohne Bpitzen t)nlenkwinkel zu 
den Ablaufrohren fUhrtN werden nmlich such Umlenkungen 
unter einem rechten Winkel bzw. unter einem stumpfen Win-
kel nahe 90 mit unifaLit, bei denen jedoch der angestrebte 
Effekt einer etörungsfreien Uberflihrung der flUssigen Kom-
ponente in die Ablaufrohre nicht erreicht wird. Der An-
spruch 1 gemLi Hauptantrag entspricht daher nicht den Er-
fordernissen des Artikels 84 EPU und der Hauptantrag war 
schon sue diesem Grund zurlickzuweisen. Eines Eingehens auf 
die Prage der Patentfhigkeit bedarf es daher in diesem 
Zusaimnenhang nicht. 

Der dainit zum Tragen kommende Anepruch 1 gem&Li Hilt santrag 
weist den vorstehend geschilderten t4angel nach Artikel 84 
EPU nicht auf. Vielmehr let in ibm der besagte Ubergangbe-
reich auf etumpfe Winkel gröLier ale 135,beschrBnkt, bei 
denen nach dem Inhalt eowohl der uraprUnglichen ale such 
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5 	 . T151/86 

der erteilten Unterlagen eine Störung des Strömungsver-
laufs pralctisch nicht mehr eintritt. Da es sich bei dieser 
Xnderung urn eine einschrUnkende Przisierung des Begriff s 
'glatt" in der erteilten Passung des Anspruchs 1 handelt, 
die ihre Stlitze sowohl in der ursprUnglichen Fassung der 
Beschreibung (vgl. Seite 2, Zeilen 19 bis 28) als auch in 
deren erteilter Fassung findet (vgl. Spalte 1, Zeile .54 
bis Spalte 2, Zeile 3) sind hiergegen keine Einwnde irn 
Hinblick auf Art. 123 (2) und 123 (3) EPU zu erheben. Das-
selbe gilt fUr die Przisierung des Begriffs "sym-
metrisch", die sich auf Spalte 1, Zeilen 44 und 45 und 
Spalte 3, Zeilen 10 bis 19 des insoweit mit der ursprUng-
lichen Offenbarung identischen Streitpatents stUtzt. Der 
Anspruch 1 gemIL Hilfsantrag ist daher in fornialer Hun-
sicht nicht zu beanstánden. 

Bei der Untersuchung der Frage der Patentflihigkeit bleibt 
das versptet vorgebrachte Material, nm1ich die DE-B- 

2 241 081 und die bekanntgemachte deutsche Patentanmel-
dung D 14 473, wie bereits angekUndigt, in AusUbung des 
Ermessens nach Artikel 114 (2) EPt) als nicht relevant 
au(er Betracht (vgl. T 122/84, Amtsblatt EPA 1987, 177). 

Wie auch von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wor-
den ist, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemUb Hilf s-
antrag neu. Dies ergibt sich schon daraus, daf dem Stand 
der Technik ein Verteiler mit einer ebenen Praliplatte, 
deren Rand unter einem Winkel von mehr als 135° zu den 

Ablaufrohren fUhrt, nicht als bekannt zu entnehmen ist. 
Selbst wenn man sich die Auffassung der Beschwerdegegnerin 
zu eigen machen wUrde, dais die PR-A- 1 419 832 einen Ver-
teiler mit ebener Prallplatte of fenbart, wUrde noch der 
Unterschied bestehen, daf dort der tibergangswinkel 90 °  
betrgt, also weniger als 135 ° . Bei der DE-A- 2 232 074 
handelt es sich LUU eine mehrfache Umlenkung, deren letzter 
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Unlenkwinkel 90 betrUgt. un librigen sind dort die Ablauf-

rohre parallel und within nicht Nirn  kinkel zurn Zulaufrohr 

angeordnet. Bei der GB-A- 871 561 fehlt ein ebener Boden 

irn Sinne einer ebenen Praliplatte. Der Verteiler nach der 

FR-A- 1 505 376 dient der Verteilung von hochviskosem 

Kunststoffrnaterial ohne Pralleffekt und die lediglich zuin 

Anspruch 5 entgegengehaltene DE-B- 1 053 259 betrif ft em 

kugelfórrniges Verteilersthck aus zwei Halbachalen, eben-

falls ohne ebene Prallplatte. 

	

6. 	Hinsichtlich der Frage der erfinderiechen Thtigkeit ist 

folgendes festzustellen: 

	

6.1 	Ausgehend von einein Stand der Technik gernäf dew Oberbe- 

grit f des Anspruchs 1 wird die durch die irn kennzeichnen-

den Teil angegebenen Merkinale gelöste techniache Aufgabe 

darin gesehen, inabesondere den fllissigen Anteil eines 

IlWasser_Darnpf_Gernisches rng1ichst gleichinä1ig auf die em-

zelnen Ablaufrohre zu verteilen. Zusaininen wit den sich 

ohnehin problemlos verteilenden dainpfförmigen Anteil wer-

den hierdurch gleichartige Gemische in den Ablaufrohren 

erhalten und somit eine Uberhitzung einzelner Kesselbe-
reiche vermieden. 

	

6.2 	Aus der FR-A- 1 419 832 ist ein Verteiler der in Oberbe- 

griff des Anspruchs 1 angegebenen Art bekannt. Wie insbe-

sondere aus der Fig. 1 und der zugehrigen Beschreibung 

dieser &itgegenhaltung hervorgeht, handelt es aich dabei 

urn den Verteilerkopf einer zwischen zwei Heizrohrabschnit-

tan angeordneten Miecheinrichtung, durch die das in den 

Beizrohren sich bildende hasser-Dampf-Gernisch hornogeni-

siert wird. Un ein Ftrnischen der beiden Phasen zu verrnei-

den und inn eine rnöglichst g1eichrnäIige Verteilung des Ge-

misches auf die Rhohre des nachfolgenden Beizabschnittes zu 

gewhrleisten, ist der Verteilerkopf (Verteilertronunel) 
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mit mnehreren Ablaufrohren versehen, die unter einern rech- 
ten hinkel zur Richtung des das Zulaufrohr bildenden 
Mischrohres angeordnet sind und deren EinmnUndungen in 
einer gemeinsamen Ebene liegen. Wie aus Fig. 1 ersichtlich 
ist, ist der Vertei].erkopf srnrnetrisch zur Lngsachse des 
Zulaufrohres ausgebildet und auch die EinmUndungen der b-
laufrohre liegen hierzu sirnmetrisch. 

6.3 	&itgegen der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auf- 
fassung 1t sich dieser Entgegenhaltung jedoch nicht 
zweifelsfrei entnehxnen, wie bei der Ausf1hrungsforrn gernäL 
Fig. 1 der dem Zulaufrohr gegenliberliegende Wandbereich 
auf seiner Innenseite beschaffen ist. Aufgrund der Tat-
sache, daIs die Atthenseite dieses Wandbereichs offensicht-
lich ebenflächig ist, kann nicht ohne weiteres auf die 
gleichartige Beschaffenheitder Innenf1che geschlossen 
werden. Auch der Urnstand, dab gemäL Fig. 3 dieser Druck-
schrift diese Innenf1che als Ebene ausgebildet ist, 1äft 
nach Ansicht der Kanimner keinen eindeutigen RUckschlub auf 
den Verteilerkopf nach Fig. 1 zu, da es sich dabei jeweils 
urn unterschiedliche Lösungsvorsch1ge handelt, von denen 
in der genannten Druckschrift die L8sung nach Fig. 1 als 
mit. Nachteilen behafteter Stand der Technik bezeichnet 
wird, die AusfUhrungsforrn nach den Fig. 2 und 3 dagegen 
die dortige Erfindung darstelit. SchlieElich geht aus 
dieser Druckschrift auch nicht zweifelsfrei hervor, da(i 
der dern Zulaufrohr gegeni.ber1iegende Wandbereich des Ver-
teilerkopfes als Praliplatte mm Sinne des Anspruchs 1 des 
Streitpatents wirkt. Da es bei diesem Stand der Technik 
lediglich äuf die g1eichinige Verteilung des vorher ge-
bildeten weitgehend homogenen Gemisches auf die einzelnen 
Ablaufrohre ankornmt, ware ein soicher speziell der gleich-
rnigen Verteilung einer ung1eichmä(ig Uber den Quer-

schnitt des Zulaufrohres verteilten flilssigen Komponente 
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dienender Pralieffekt dort auch veder notwendig noch 
w1n schenswert. 

6.4 	Wie sich aus vorstehenden Dariegungen ergibt, besteht be-. 
reits hinsichtlich der jeweils gesteilten und gelösten 
Aufgaben keine Dbereinstinimung zwischen den Gegenstand des 
Streitpatents und den Stand der Technik nach der FR-A- 
1 419 832. Whrend es beim Streitpatent darinn geht, spe- 

zieli den in praktischen Betrieb in der Regel ungleichför- 
mig bber den Querachnitt des Zulaufrohrs verteilt ankom-
menden fllissigen Anteil des Wasser-mpf-Gemisches gleich-
mig auf die Ablaufrohre zu verteilen, soil durch den 
Verteiierkopf nach vorstehender Entgegenhaltung lediglich 
ein bereits weitgehend honogenes Geniisch gleichinAig und 
ohne Trennung der t4ischungsbestandteiie auf die Ablauf-
rohre aufgeteiit verden. Schon auf Grund dieses Unter-
schiedes ist es fraglich, ob der nach einer Wsung für die 
in Fall des Streitpatents bestehende spezielle Aufgabe 
suchende Fachmann irgendweiche Anregungen aus dieser Ent-
gegenhaltung entnehnien wird. 

Doch seibst wenn man dies untersteilt, erhäit er aus ihr - 
vie oben dargelegt - keinen emndeutigen Rinweis zur Ver-
vendung einer ebenen Prailpiatte zum Zweck der gleich-
mEigen Verteilung des fllissigen Anteils auf die Ablauf-
rohre. Ferner gibt diese Druckschrift keinen Hinweis dar-
auf, enteprechend den weiteren kennzeichnenden I4erkmai des 
vorliegenden Anspruchs 1 den Ubergangsbereich zwischen den 
Rand einer Pralipiatte und den Abiaufrohren so auszubii-
den, daE die Strömung ohne erneute Stbrung in die Abiauf-
rohre gelangt, und hierzu den Rand unter einem Qinkei von 
mehr ale 135 zu den Abiaufrohren zu f1hren. Die PR-A- 
1 419 832 jet daher mach Ansicht der Minmer nicht geeig- 
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net, die im Anspruch 1 angegebene LE5sung der gesteilten 

Aufgabe nahezulegen, und zwar weder f1r sich noch in Ver-

bindung mit dezn Ubrigen Stand der Technik. 

6.5 	Auch bei der DE-A-- 2 232 074 geht es darum, eine bestehen- 

de homogene Gas-Flflssigkeits-t4ischung auf eine Vielzahl 

von Rohren so zu verteilen, daB die Homogenitt des Ge-

misches erhalten bleibt, d.h. keine Trennung der Bestand-
teile eintritt (vgl. den die dortigen Seiten 1 und 2 ver-

bindenden Absatz und Seite 2, Absatz 4). Es liegt also 

eine Uhnliche Problemstellung vor wie beider FR-A- 

1 419 832 und die betreffenden AusfUhrungen zur Unter-

schiedlichkeit der Aufgaben und zu den sich daraus erge-

benden IcDnsequenzen fUr die Frage der erfinderisehen Tá-
tigkeit gelten in entsprechender Weise. 

Auch hinsichtlich der jeweils vorgeschlagenen Lösungen be-

stehen grundsätzliche Unterschiede. In Ubereinstinunung mit 

den Wortlaut des vorliegenden Anspruchs 1 ist zwar bei dem 

Verteiler nach der DE-A- 2 232 074 ebenfalls eine ebene 

Praliplatte vorgesehen, doch wird das durch die Platte urn-
gelenkte Gemisch nicht unter einem Winkel von mehr als 

135 °  störungsfrei zu in einem Winkel zur Richtung des Zu-

laufrohres angeordneten Ablaufrohren gefhrt, sondern 

durch einen Spalt zwischen dem Rand der Praliplatte und 

der Seitenwand der Verteilerkaxniner gezwungen und dabei 

mehrfach rechtwinklig umgelenkt und auf der RUckseite der 

Prallplatte in die parallel zurn Zulaufrohr angeordneten 

Ablaufrohre verteilt. Es handelt sich hierbei inithin urn em 
vllig anderes Verteilprinzip, weshalb auch.diese 

Druckschrift die in Anspruch I angegebene Lösung der in 
vorliegenden Fall gesteilten Aufgabe nicht nahelegen 

konnte, und zwar auch nicht in Verbindung mit den Stand 

der Technik nach der GB-A- 871 561, wie.die Beschwerde-

gegnerin meint. 
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6.6 	Die GB-A- 871 561 of fenbart nmlich einen Verteiler fUr 
ein nicht nher bezeichnetes Fluid, wobei von einem Zu-

laufrohr urnuittelbar Ablaufrohre abzweigen. Es fehit hier 
also nicht nur, wie die Beschwerdegegnerin einräuxnt, em 

ebener Boden gegenUber den unteren side des Zulaufrohrs, 

sondern auch eine eigentliche Verteilertroiwnel, in die das 

Zulaufrohr einmUndet. Im Ubrigen jet in dieser itgegen-
haltung nichts darUber ausgeeagt, da( am gekrUmmten Boden 

des Zulaufrobres ein Pralleffekt eintritt, und da auch 

Uber die Beschaffenheit des Fluids nichts of fenbart jet 

und inebesondere nicht entnonnnen werden kann, da6 es sich 

urn ein zweiphasiges Gemiech in Sinne des Streitpatents 

handelt, erh].t der Fachmann auch keinen Binweis darauf, 

speziell den flUssigen Anteil eines solchen Gemisches Uber 

eine Prallplatte g1eichmiig auf die Ablaufrohre zu ver-

teilen. Vielmehr entniiwnt der Pachmann dieser Entgegenhal-

tung die vom Gegenstand des Streitpatents wegfUhrende 

Lehre, zur g1eichmäigen Verteilung des Fluids an den 

t)berg&igen vom Zulaufrohr zu den Ablaufrohren Drosselein-

bauten vorzusehen, durch die die Strmung abgebremst und 

ein gleichiniger Staudruck erzeugt werden soll. 

	

6.7 	Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen noch welter von Ge- 

genstand des Streitpatents entfernt. Die FR-A- 1 505 376 

offenbart einen Verteiler fUr ein hochviskoses Kunststof f-

material, bei dem ungleiche Verweilzeiten in sogenannten 
Totzonen vermieden verden cohen. Rierzu wird eine 
spezielle Gestaltung des Querschnitta der Ablaufrohre in 

Ubergangebereich vorgeschlagen. Da die Rohre voll gefUhlt 

sind, gibt es hier ebenfalla keinen Parahleleffekt am Bo-

den des Zulaufrohres. Die DE-B- 1 053 259 betrif ft ganz 

generell ein geechweites Verteilerstilck und offenbart 

ebenfahls keine Verteilung mittels Pralleffekts. 
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6.8 	Aus alledem folgt, daf der Gegenstand des Anspruchs 1 nach 

Hulfsantrag sich nicht in naheliegender heise aus dem zur 

Verfligung stehenden Stand der Technik ergibt und daher ge-
mArtike1 56 EPU als auf einer erfinderischen Ttigkeit 

beruhend anzusehen ist. 

Das Patent hat daher in Umfang dieses Anspruchs 1 und der 
• 	abh&igigen AnsprUche 2 bis 7 in der erteilten Fassung, 

weiche weitere Ausfthrungsarten der im Anspruch 1 angege-

benen Erfindung in Sinne von Regei. 29 (3) EPU zum Gegen-

stand haben, Bestand. 

Die in der mUndlichen Verhandlung eingereichte Fassung der 
• 	Beschreibung ist an den Wortlaut des geltenden Patentbe- 

gehrens angepaBt und gibt den relevanten Stand der Technik 

an. Da sie auch sonst den Vorschriften der Regel 27 EPU 
gengt, bestehen gegen sie keine Einwnde. 

Entscheidungsformel 

• 	Aus die sen Grflnden vird entechieden: 

I. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

-- 	2. 	Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen mit 

der Auflage, das europische Patent mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

03582 	 S..!... 
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Anspruch 1 Uberreicht in der mUndlichen Verhandlung: 

Ansprche 2 bis 7 gemlB Patentschrift; 

Beschreibung Uberreicht in der mUndlichen Verhandlung: 

Zeichnungen Pig. 1 und 2 gemä6 Patentschrift. 

Der Geschftsstellenbea1ute: 	Vorsitzende: 

P. Klein 	 P. Delbecque 

4J.1ft 
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